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Einwohnerzahl per 31.12.2025 
Einwohnerbestand per 31.12.2025: 739 Einwohnerinnen und 
Einwohner (Vorjahr: 727) – gemäss Report Statistisches Amt 
Kanton Zürich. 

 
 
 

 

 

Dorfet 2026 - Vorankündigung 

Ab Freitag, 19. Juni 2026 (Beginn 17.00 Uhr) bis 

Sonntag, 21. Juni 2026, findet die traditionelle Dorfet 

statt! Damit es ein kunterbunter Anlass wird und wir 

vielfältige Angebote geniessen dürfen, sind wir auf die 

Hilfe der Einwohnerinnen und Einwohner angewiesen.   

Haben Sie Lust, aktiv an der Dorfet mitzuwirken? Beispielsweise im Festzelt, 

damit der Getränkeservice reibungslos abläuft? Oder möchten Sie eine Aktivität oder eine 

Köstlichkeit anbieten und so zu einem unvergesslichen Fest beitragen? Dann melden Sie 

sich bis Ende Februar 2026 unter kuko@dorf.ch. Wir freuen uns auf eine fröhliche Dorfet 

2026!  

 

 

Hundeverabgabung 2026  

Gemäss Hundegesetz des Kantons Zürich 
§ 231 haben alle Hundehalterinnen und 
Hundehalter der Wohngemeinde eine 
obligatorische Abgabe zu entrichten. Den 
uns bekannten Halterinnen und Halter 
wird die Gebühr in Rechnung gestellt. Alle 
übrigen Halterinnen und Halter sind 
verpflichtet, ihre Hunde bei der Gemeinde 
bis spätestens Ende Februar 2026 
anzumelden und die Gebühr von 
CHF 150.00 (Hofhund CHF 90.00) zu 
entrichten. Allfällige Mutationen wie 
Namens- und Adressänderungen, 

Halterwechsel sowie der Tod des Hundes sind der Gemeinde, wie auch zusätzlich direkt 
der Hundedatenbank AMICUS (Tel.: 0848 777 100; Mail: info@amicus.ch) zu melden. 

 

mailto:info@amicus.ch


Steuererklärungsverfahren im Jahre 2026 

Alle Steuerpflichtigen werden zur Abgabe 
einer Steuererklärung 2025 für die Staats- und 
Gemeindesteuern sowie für die direkte 
Bundessteuer aufgefordert. Die Aufforderung 
zur Einreichung von Steuererklärungen und 
Verrechnungsanträgen wurde im Amtsblatt 
veröffentlicht. Die Steuererklärungen / 
Zugangscodes wurden bereits zugestellt. Wer 
keine Post vom Steueramt erhalten hat, soll 
sich bitte bei uns melden. 

 

 

 

 

Sonderabfallmobil 

Am Mittwoch, 11. Februar 2026, 08.00 bis 
10.00 Uhr, Gemeindehausplatz, kommt das 
Sonderabfallmobil – ein separater Flyer wurde 
bereits in alle Haushaltungen verteilt. 

 

 

 

 



Sirenentest am Mittwoch, 4. Februar 2026, ab 13.30 Uhr 

Sirenen können Leben retten. 
Vorausgesetzt, sie funktionieren 
richtig und die Bevölkerung weiss, 
wie sie im Ernstfall reagieren 
muss. Am Mittwoch, 4. Februar 
2026, findet deshalb in der ganzen 
Schweiz der jährliche Sirenentest 
statt.  
 
 

Katastrophen können sich zu jederzeit und ohne Vorwarnung ereignen. Im Ereignisfall ist 
es entscheidend, dass die zuständigen Behörden, die Führungs- und 
Einsatzorganisationen des Bevölkerungsschutzes sowie die betroffene Bevölkerung 
möglichst rasch und richtig handelt. 
 
Um die Bevölkerung umgehend zu alarmieren, verfügt die Schweiz über ein dichtes Netz 
von rund 5000 stationären sowie rund 2200 mobilen Sirenen, davon 478 stationäre und 
200 mobile im Kanton Zürich. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz sorgt in 
Zusammenarbeit mit den Kantonen, Gemeinden und Stauanlagenbetreibern dafür, dass 
die Alarmierungssysteme auf dem neusten technischen Stand sind und jederzeit 
betriebsbereit gehalten werden. 

Allgemeiner Alarm und Wasseralarm 
Am Mittwoch, 4. Februar 2026, wird deshalb in der ganzen Schweiz die 
Funktionsbereitschaft der Sirenen mittels einem «Allgemeinen Alarm» und einem 
«Wasseralarm» getestet. Es sind keine Schutzmassnahmen zu ergreifen.  
 
Ausgelöst wird um 13.30 Uhr das Zeichen «Allgemeiner Alarm»: ein regelmässig auf- und 
absteigender Heulton von 60 Sekunden Dauer. Bei Bedarf kann der Sirenentest bis 14 
Uhr weitergeführt werden.  
 
Ab 14 Uhr bis spätestens um 16 Uhr wird in den Nahzonen unterhalb von Stauanlagen 
das Zeichen «Wasseralarm» getestet, welches im Kanton Zürich bei einer Zerstörung der 
Sihlsee-Talsperren die Bevölkerung alarmieren würde. Dieser besteht aus zwölf tiefen  
Dauertönen von je 20 Sekunden in Abständen von je 10 Sekunden.  

Was gilt bei einem echten Sirenenalarm? 
Wenn das Zeichen «Allgemeiner Alarm» ausserhalb der angekündigten Sirenenkontrolle 
ertönt, ist davon auszugehen, dass eine Gefährdung der Bevölkerung möglich ist. In 
diesem Fall ist man aufgefordert, Radio zu hören, die Anweisungen der Behörden 
zu befolgen und die Nachbarn zu informieren. Aufgrund der hohen Dichte von fest 
installierten oder mobilen Sirenen im Alarmierungsnetz des Kanton Zürich kann nahezu 
die gesamte Bevölkerung umgehend alarmiert werden.  
 
Der «Wasseralarm» bedeutet, dass eine unmittelbare Gefährdung unterhalb einer 
Stauanlage besteht. In diesem Fall ist die Bevölkerung aufgefordert, das gefährdete 
Gebiet sofort zu verlassen.  

Alertswiss und weitere Informationen über den Sirenentest  
- Infos und Unterlagen sowie vorsorgliche Massnahmen zur Bewältigung bei 

Katastrophen und Notlagen unter www.alert.swiss sowie der Alertswiss-App.  
- Infos, Unterlagen, TV- und Radio-Spots zum Thema Sirenentest unter 

www.sirenentest.ch sowie Teletext auf den Seiten 680 und 681 der SRG-Sender. 
 
Die Bevölkerung wird um Verständnis gebeten.  

http://www.alert.swiss/
http://www.sirenentest.ch/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flaachtalverein Zürich und am Irchel - Inserat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorf, 29. Januar 2026 DIE GEMEINDEKANZLEI 


